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Betreff 
 
Antrag der FDP-Fraktion;  
hier: Möglichkeit der Inanspruchnahme längerer Betreuungszeiten bei der 
Ferienbetreuung 

 
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, Eltern die Möglichkeit einer längeren 
Betreuungszeit der Ferienbetreuung zu gewähren. 
 
  
Begründung: 
 
Durch das vom Stadtrat im November 2019 beschlossene Konzept für den offenen Ganztag 
ist die Ferienbetreuung zu einem obligatorischen Bestandteil des OGS-Angebots geworden. 
Zwar ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Beträge der Ferienbetreuung in die 
monatlichen Elternbeiträge für den offenen Ganztag integriert werden und durch den Wegfall 
der wöchentlichen Pauschale von 75€ auch mehr Kindern aus sozial schwachen Familien 
das Angebot nutzen können. 
 
Jedoch hat das neue Konzept dazu geführt, dass seit den Herbstferien 2020 die 
Betreuungszeit der Ferienbetreuung verkürzt wird. Statt der früher üblichen Betreuungszeit 
von 7:30-16:00 Uhr beträgt sie nun 8:00-15:00 Uhr. Somit beträgt die Betreuungszeit 1,5 
Stunden/Tag weniger als noch vor dem Beschluss.  
  
Die verkürzte Betreuungszeit stellt vor allem für berufstätige Eltern ein Herausforderung dar, 
wenn beispielsweise Kernarbeitszeiten betroffen sind. Daher wird der Oberbürgermeister 
aufgefordert, Eltern neben der Betreuung im Rahmen des kostenlosen Betreuungsmodell die 
Möglichkeit zu gewähren, gegen eine zusätzliche Gebühr Betreuungszeiten zu den 
gewohnten Zeiten 7:30-16:00 Uhr in Anspruch zu nehmen. Diese Möglichkeit sollte auf die 
verschiedenen Standorte angemessen aufgeteilt werden. Die kostenlose Ferienbetreuung 
soll davon nicht berührt werden, aber gleichwohl zumindest gegen eine zusätzliche Gebühr 
die Möglichkeit einer längeren Betreuung gewährt werden. 
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